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2. Sie vermeidet ein Zuviel an Lehrstoff bzw. die Bela
stung des Adressaten mit für ihn nicht verwertbaren Kennt
nissen.

3. Sie erhöht die Motivation der Adressaten zum Kennt
niserwerb.

4. Sie bewirkt ein hohes Niveau der Maßnahmen zur Wis
sensvermittlung, da sie hohe Anforderungen an die Lehren
den wie auch an die Adressaten stellt, insbesondere, weil letz
tere dn der Regel bereits über ein gutes Grundwissen und Er
fahrungen bei der Rechtsverwirklichung verfügen.

Die adressatenspezifische Vermittlung von Rechtskennt- 
nissen existiert bei uns in Form von Gruppenunterweisungen 
und Lehrgängen. Es erweist sich als günstig, wenn Adres
satenkreise zusammengestellt werden, an deren Teilnehmer 
etwa gleiche Anforderungen hinsichtlich der Art und des Um
fangs der notwendigen Rechtskenntnisse zu stellen sind 
(Adressaten mit gleichen oder weitgehend vergleichbaren Ar
beitsaufgaben oder Adressaten, die in Bereichen mit gleicher 
Aufgabenstellung arbeiten). Am Weiterbildungszentrum wer
den die Lehrgänge weitgehend arbeitsaufgabenspezifisch zu
sammengesetzt (z. B. Lehrgänge für Direktoren der Sektio
nen und deren Stellvertreter, für Direktoren der Fachschulen, 
für Klinikdirektoren, für Leiter aus den Bereichen Erziehung 
und Ausbildung der Studenten u. ä.).

So werden z. B. in einem Lehrgang für Klinikdirektoren 
spezielle Rechtsfragen behandelt, die sich im medizinischen 
Bereich aus den Rechtszweigen Zivilrecht und Strafrecht, ins
besondere aus dem Rechtsverhältnis der medizinischen Ein
richtung zum Patienten häufig stellen. In Lehrgängen für Lei
ter aus idem Bereich Erziehung und Ausbildung der Studen
ten hingegen stehen Fragen dieses Prozesses im Vordergrund, 
z. B. die materielle Sicherstellung der Studierenden, die Ab
solventenvermittlung, die Prüfungsordnung u. a. Neben die
sen Rechtsfragen mit hoher Spezifik finden in die Rechtsver
mittlung notwendigerweise auch die Regelungen Eingang, 
die für alle Leiter des Hochschulwesens und des Fachschulwe
sens in der Regel gleichermaßen bedeutsam sind, so
— rechtliche Anforderungen zur Gewährleistung von Ord

nung, Sicherheit sowie von Gesundheit®- und Arbeits
schutz,

— arbeitsrechtliche Grundsatzregelungen,
— Rechtsfragen bei der Leitung des Forschungsprozesses (Ge

staltung von Kooperationsbeziehungen, Export immate
rieller Leistungen, Arbeit mit den Pflichtenheften u. ä.). 
Soweit über derartige allgemeingültige Rechtsfragen hin

aus in einem Lehrgang spezifische Rechtsfragen Gegenstand 
der Wissensvermittlung- sein sollen, hat es sich bewährt, al
ternative Veranstaltungen anzubieten. Der einzelne Leiter hat 
die Möglichkeit, entsprechend dem persönlichen Informations
bedürfnis eine individuelle Auswahl zu treffen.

Diese Form der alternativen Veranstaltungen zur adres
satenspezifischen Gestaltung der Wissensvermittlung bietet 
sich auch dann an, wenn eine adressatenspezifische Zusam
mensetzung von Lehrgängen oder anderer Formen der Un
terweisung aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist.
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Gesellschaftliche Kräfte 
im Ordnungsstrafverfahren
Die weitere Ausprägung der sozialistischen Demokratie in 
der DDR drückt sich auch in der Mitwirkung der Bürger an 
der Rechtspflege aus (Art. 90 Abs. 3 Verf.). Auf diese Mitwir
kung gesellschaftlicher Kräfte im Ordnungsstrafverfahren 
orientiert speziell das Gesetz zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten. So ist in § 24 OWG die Befugnis der Ordnungs
strafbefugten festgelegt, zur Klärung des Sachverhalts im 
Verfahren neben dem Rechtsverletzer auch andere Personen 
zu befragen. Darüber hinaus enthält § 23 Abs. 3 OWG die 
Möglichkeit, mit Bürgern aus dem Arbeitskollektiv, den ge
sellschaftlichen Organisationen, den Berufsvereinigungen so
wie der Nationalen Front des Wohngebiets zusammenzuar
beiten, soweit es zur Klärung des Sachverhalts notwendig ist. 
Die Mitwirkung dieser gesellschaftlichen Kräfte trägt wesent
lich dazu bei, Aufschluß über die Art und Schwere der Ord
nungswidrigkeit, die Umstände ihrer Begehung sowie die

persönlichen Verhältnisse des Rechtsverletzers zu erhalten 
und zugleich auch die Ursachen und begünstigenden Bedin
gungen für die Rechtsverletzung aufzudecken.

Insbesondere bei Ordnungswidrigkeiten, die im Zusam
menhang mit der Verletzung betrieblicher Pflichten stehen, 
wie z. B. Rechtsverletzungen auf dem Gebiet des Gesund- 
heits- und Arbeitsschutzes (§ 32 ASVO) oder Rechtsverletzun
gen auf dem Gebiet des Brandschutzes (§ 20 BSchG), hat sich 
die Mitwirkung an der Klärung des Sachverhalts und der 
Vorbereitung der Entscheidung als wirksam erwiesen. Aus
sprachen im Kollektiv tragen z. B. dazu bei, erzieherisch auf 
den Rechtsverletzer, aber auch auf andere Kollektivmitglieder 
einzuwirken und eine dem konkreten Fall angemessene Ent
scheidung vorzubereiten. Im Ergebnis solcher Beratungen 
kommt der Ordnungsstrafbefugte nicht selten zu der Ent
scheidung, von der Einleitung eines Ordnungsstrafverfahrens 
abzusehen, weil disziplinarische (§§ 254 ff. AGB) oder mate
rielle Verantwortlichkeit (§§ 260 ff. AGB) angewendet wurde 
und diese Maßnahmen geeigneter sind als eine im Ergebnis 
eines Ordnungsstrafverfahrens zu erwartende Ordnungs
strafmaßnahme (§ 22 Abs. 2 OWG).

Bei JOrdnungswidrigkeiten im Wohngebiet, besonders bei 
ruhestörendem Lärm oder anderen ungebührlichen Belästi
gungen, die das Gemeinschaftsleben der Bürger stören (§ 4 
Abs. 1 Ziff. 1 OWVO) oder durch die öffentliche Einrichtun
gen (§ 4 Abs. 1 Ziff. 2 OWVO), Grünanlagen und Parks (§ 16 
Abs. 2 Ziff. 2 der 3. DVO. zum LKG) beschädigt werden, er
weist sich zunehmend die Aussprache im Wohngebiet z. B. 
mit der Hausgemeinschaft, mit der Kommission Ordnung und 
Sicherheit bei den Wohnbezirksausschüssen der Nationalen 
Front oder mit Kollektiven gesellschaftlicher Organisationen 
als eine wirksame Maßnahme zur Verstärkung des erzieheri
schen Einflusses auf den Rechtsverletzer und zur Vorbeugung 
weiterer Ordnungswidrigkeiten und anderer Rechtsverletzun
gen.

Um das Ordnungsstrafverfahren weiter zu qualifizieren 
und alle gesellschaftlichen Möglichkeiten zur Erhöhung seiner 
Wirksamkeit zu nutzen, haben die Ordnungsstrafbefugten bei 
den dazu geeigneten Ordnungswidrigkeiten, die in ihre Zu
ständigkeit fallen, zu prüfen, ob und welche gesellschaftlichen 
Kräfte mit welcher Aufgabe an der Klärung des Sachver
halts und an der Vorbereitung der Entscheidung mitarbeiten 
sollten.

Die kollektiven Beratungen und Entscheidungen nach 
§§ 29, 30 OWG beschränken sich nach der gegenwärtigen 
Rechtslage auf den Verantwortungsbereich der örtlichen Räte. 
Abgesehen davon, daß de lege ferenda diese Möglichkeit wei
ter auszubauen wäre, werden verschiedentlich die gegenwär
tigen gesetzlichen Möglichkeiten bereits genutzt, um in ähn
licher Weise auch auf anderen Gebieten zu verfahren. So 
wurden z. B. im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Amtes 
für Technische Überwachung Sowie der Staatlichen Hygiene
inspektion Ordnungsstrafverfahren in Anwesenheit weiterer 
Mitarbeiter des Betriebes des Rechtsverletzers in Form einer 
kollektiven Beratung durchgeführt. Dadurch konnte der Sach
verhalt umfassend geklärt und eine angemessene Entschei
dung vorbereitet werden. Zum Abschluß der. Beratung ent
scheidet der Ordnungsstrafbefugte durch Verfügung über die 
auszusprechende Ordnungsstrafmaßnahme oder über die Ein
stellung des Verfahrens (§ 25 Abs. 1 OWG).

Damit haben sich — zwar vom OWG nicht ausdrücklich 
vorgesehene, ihm jedoch auch nicht widersprechende — For
men der Verfahrensdurchführung herausgebildet, wie sie in 
anderen sozialistischen Ländern bereits rechtlich ausgestaltet 
sind. So tritt heben die Möglichkeit der Einzelentscheidung 
durch den zuständigen Staatsfunktionär (Ordnungsstrafbe
fugten) z. B. in der UdSSR das öffentliche Verwaltungsver
fahren1, in der Ungarischen Volksrepublik die Verhandlung 
vor Ordnungsstrafbehörden1 2 3, in der CSSR vor Kommissionen 
und Abteilungen der Nationalausschüsse2 und in der Volks
republik Polen vor Kollegien.4

Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die gesellschaft
lichen Gerichte sowie der Konfliktkommissionsordnung und 
der Schiedskommissionsordnung am 1. Januar 1983 ist zu
nächst eine Zunahme der Übergaben von Ordnungswidrig
keitssachen an die gesellschaftlichen Gerichte festzustellen

1 Vgl. F. Braungardt/E. Leymann/W. Surkau, „Sowjetisches Grund
lagengesetz über Verwaltungsrechtsverletzungen“, NJ 1981, Heft 5, 
S. 215.

2 Vgl. H. Dlehlmann, „Ordnungswidrigkeitsrecht der Ungarischen 
Volksrepublik im Vergleich mit dem der DDR“, NJ 1983, Heft 1, 
S. 20.

3 Vgl. D. Rilling, „Ordnungswidrigkeitsrecht der CSSR im Vergleich 
mit dem der DDR“, NJ 1984, Hefte, S. 225.

4 Vgl. N. Debski, „Das polnische Übertretungsrecht im Vergleich mit 
dem Ordnungswidrigkeitsrecht der DDR“, NJ 1986, Heft 3, S. 106.


